
 

 

VII. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Wipperfürth über die Erhebung von Elternbeiträgen 
für die Inanspruchnahme von Angeboten 

der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
im Stadtgebiet Wipperfürth  

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und des § 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in den bei Erlass dieser Satzung 

gültigen Fassungen  sowie § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)-

Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – vom 30.10.2007 hat 

der Rat der Hansestadt Wipperfürth in seiner Sitzung am 13.12.2023 die nachstehende VII. 

Änderungssatzung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 
 

Die Satzung der Stadt Wipperfürth über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme 
von Angeboten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in der Fassung der 

Änderungssatzung vom 25.06.2019 wird wie folgt geändert: 

 

§ 4 
Beitragshöhe 

 
§ 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

2) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch 

Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollenden, ist ab Beginn des im selben 
Kalenderjahres beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. 

 

 

§ 5  
Entstehung des Beitrags und Beitragszeitraum 

 

§ 5 Absatz 2 wird neu eingefügt und wie folgt gefasst: 
 

Für den Fall einer längerfristigen Reduzierung oder eines Wegfalls der Betreuungszeiten in einer 

Kindertageseinrichtung gilt: 

 

1. Bei geplanter Schließung einer Gruppe und damit entfallender Betreuung über einen Zeitraum von 

mehr als vier Wochen entfällt die Beitragspflicht für den Schließungszeitraum ab dem ersten Tag der 

Schließung. Der bestehende Betreuungsvertrag bleibt bestehen. 

 

2. Bei geplanter Stundenreduzierung über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen reduziert sich die 

Beitragspflicht für den betroffenen Zeitraum bei einer Unterschreitung von mehr als 15% des 
vertraglich vereinbarten Betreuungsumfangs auf die nächstniedrigere Stundenbuchung ab dem ersten 

Tag der Reduzierung. Der bestehende Betreuungsvertrag bleibt bestehen. 

 

3. Bei unvorhergesehener Stundenreduzierung reduziert sich die Beitragspflicht bei einer 

Unterschreitung von mehr als 15% des vertraglich vereinbarten Betreuungsumfangs auf die 

nächstniedrigere Stundenbuchung erst, wenn die Stundenreduzierung über einen Zeitraum von mehr 

als 4 Wochen erfolgen muss ab dem ersten Tag der 5. Woche.  



In diesem Fall bleibt der abgeschlossene Betreuungsvertrag mit der Maßgabe aufrechterhalten, dass 

die Stadt von der Pflicht zur Erbringung des vereinbarten Betreuungsumfangs in dem Umfang frei wird, 

als es dies aus der gesetzlichen Regelung des § 275 BGB ergibt. Die Stadt bleibt verpflichtet, die ihr 

zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um wieder den ursprünglich vereinbarten Betreuungsumfang 

sicherzustellen. 

 
 

 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung der Hansestadt Wipperfürth über die die Erhebung von Elternbeiträgen für 

die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

Tagespflege im Stadtgebiet Wipperfürth wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 

hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 

Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hansestadt Wipperfürth vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Wipperfürth, den 16.01.2024 

 

 
(Anne Loth) 

Bürgermeisterin 

 


